
3. Beschlüsse der Organe werden, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt oder
gesetzlich keine anderen Mehrheiten vorgeschrieben sind, mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen (Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen)gefasst.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

4. Satzungsbeschlüsse können nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der abgegebenen
gültigen Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden
nicht mitgezählt.

§ 14 Auflösung des Vereins

7. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden, deren Tagesordnung die Auflösung zur

Entscheidung stellt. Der Beschluss zur Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von

Dreivierteln der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen und

ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Zur Verschmelzung des Vereins gelten diese

Bestimmungen ebenso.

2. Der Verein kann nicht aufgelöst werden, wenn sich mindestens sieben Mitglieder zur

Weiterführung des Vereins entschließen.

§ 15 Beurkundung von Beschlüssen

Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist unter Angabe von Ort, Zeit

und Abstimmungsergebnis jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von

dem Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter und von dem Protokollführer zu unterschreiben. Sie

bedarf der Genehmigung in der nächsten Sitzung.

§ 16 Funktionsbezeichnungen

Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Form gewählt sind, werden im

allgemeinen Sprach- und Schriftgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder

männlichen Form verwendet.

§ 17 lnternetpräsenz

Der Verein betreibt einen lnternetauftritt. Die Mitglieder erklären sich mit der Nennung von

Namen und der Veröffentlichung von Fotos die im Zusammenhang mit Vereinsaktivitäten

stehen, einverstanden. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffent-

lichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt

die Veröffentlichung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.


